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1. Geltungsbereich 

1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen für 
Lieferungen und Leistungen („Bedingungen“) gel-
ten im Geschäftsverkehr mit Unternehmern im 
Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen (gemeinsam jeweils „Besteller“) für 
Verträge zwischen dem Besteller und uns und un-
sere Angebote und Annahmeerklärungen. Sämtli-
che Lieferungen und Leistungen einschließlich 
Vorschlägen, Beratungsleistungen und sonstigen 
Nebenleistungen (einheitlich auch „Lieferungen“) 
erfolgen auf Basis dieser Bedingungen. Diese Be-
dingungen gelten im Rahmen einer laufenden Ge-
schäftsbeziehung auch für zukünftige Verträge 
zwischen uns und dem Besteller. 

1.2. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen 
oder von gesetzlichen Bestimmungen abwei-
chende Geschäftsbedingungen gelten nicht, es sei 
denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Gel-
tung zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn wir 
nicht ausdrücklich widersprochen oder wenn wir 
Lieferungen vorbehaltlos ausgeführt oder Zahlun-
gen vorbehaltlos angenommen haben. 

2. Vertragsschluss 

2.1. Soweit nicht ausdrücklich abweichend erklärt, sind 
unsere Angebote freibleibend und unverbindlich. 

2.2. Bestellungen und sonstige Vertragsangebote des 
Bestellers können wir innerhalb von 14 Kalender-
tagen nach Abgabe annehmen. Bis zum Ablauf die-
ses Zeitraums sind Bestellungen unwiderruflich. 
Ein Vertragsschluss setzt unsere schriftliche Auf-
tragsbestätigung voraus. Von diesem Schriftfor-
merfordernis sind nachvertragliche Änderungen 
und Ergänzungen nicht umfasst. Wir bleiben aller-
dings berechtigt, einen Vertragsschluss herbeizu-
führen, indem wir Lieferungen vorbehaltlos aus-
führen oder Lieferungen ganz oder teilweise in 
Rechnung stellen. 

2.3. Geht unsere Auftragsbestätigung verspätet beim 
Besteller ein, wird uns dieser unverzüglich hier-
über informieren. 

2.4. Unser Schweigen begründet kein Vertrauen auf ei-
nen Vertragsschluss. 

2.5. Weicht ein Bestätigungsschreiben von unserer Auf-
tragsbestätigung ab oder erweitert oder be-
schränkt es diese, wird der Besteller die Abwei-
chungen als solche besonders hervorheben. 

2.6. Für die Auslegung von Handelsklauseln gelten die 
Incoterms in der bei Vertragsschluss geltenden 
Fassung. 

2.7. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Die Weitergabe an Dritte 

bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustim-
mung durch uns. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

3.1. Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders ver-
einbart, „ab Werk“ (EXW im Sinne der Incoterms 
2020), ausschließlich Verpackung, Fracht, Auslö-
sung, Versicherung und sonstiger Nebenkosten 
und zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer, 
soweit diese anfällt. Bei grenzüberschreitenden 
Lieferungen sind uns sämtliche etwaig anfallenden 
Zölle, Steuern, Gebühren oder sonstige öffentlichen 
Abgaben vom Besteller zu erstatten. 

3.2. Unsere Zahlungsansprüche sind 14 Tage nach Er-
halt der Rechnung und Übernahme der Lieferun-
gen durch den Besteller (ohne Abzug) zur Zahlung 
fällig. Zahlungen für den Edelmetallanteil in den 
von uns gelieferten bzw. verarbeiteten Produkten 
sind jedoch sofort nach Rechnungserhalt fällig. Für 
die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang der 
Zahlung bei uns maßgeblich. Bankgebühren und 
Spesen gehen zu Lasten des Bestellers. 

3.3. Im Falle des Zahlungsverzuges werden Zinsen ge-
mäß den jeweiligen Banksätzen für Überziehungs-
kredite berechnet, mindestens aber nach den ge-
setzlichen Vorschriften. 

3.4. Bei einer Gefährdung unserer Forderungen durch 
eine erhebliche Verschlechterung der Kreditwür-
digkeit des Bestellers, die nach Vertragsschluss er-
kennbar wird, sind wir berechtigt, noch ausste-
hende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder 
Stellung einer angemessenen Sicherheit auszufüh-
ren. Stellt der Besteller keine Vorauszahlung oder 
angemessene Sicherheit innerhalb einer angemes-
senen Frist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt. Unsere sonstigen Rücktrittsrechte bleiben 
unberührt. 

3.5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte ste-
hen dem Besteller gegenüber unseren Ansprüchen 
nur zu, soweit Gegenansprüche gegenüber uns 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind, 
oder der Gegenanspruch des Bestellers, mit dem 
aufgerechnet werden soll, aus demselben Vertrags-
verhältnis mit unserem Anspruch stammt. Gleiches 
gilt für Leistungsverweigerungsrechte des Bestel-
lers. 

3.6. Erhöhen sich vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
bis zum vereinbarten Liefertermin die Kosten für 
die Herstellung und Lieferung der jeweils betroffe-
nen Liefergegenstände (z.B. Rohstoffpreise, Ener-
gie-, Lohn-, Verpackungs-, Transport- oder Versi-
cherungskosten) wesentlich, so sind wir nach billi-
gem Ermessen (§ 315 BGB) zu einer angemessenen 
Erhöhung der Preise unter Berücksichtigung der 
Kostenveränderung und der berechtigten Interes-
sen des Käufers berechtigt. Eine wesentliche Erhö-
hung der Kosten für die Herstellung und Lieferung 
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der jeweils betroffenen Liefergegenstände liegt in 
der Regel vor, wenn sich diese um mehr als 5% seit 
dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder nach 
der letzten Preisanpassung bis zum vereinbarten 
Liefertermin erhöhen. 

4. Lieferungen und Liefertermine 

4.1. Wir liefern „ab Werk“ (EXW im Sinne der Incoterms 
2020), sofern nicht ausdrücklich abweichend ver-
einbart. 

4.2. Schulden wir aufgrund abweichender Vereinba-
rung zu Ziffer 4.1 die Lieferung, werden wir nur auf 
ausdrücklichen Wunsch des Bestellers die Liefe-
rung durch eine Transportversicherung eindecken; 
die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

4.3. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Be-
steller zumutbar sind. Entsprechendes gilt für vor-
zeitige Lieferungen. Für die Einhaltung von Maßen 
gelten die einschlägigen DIN- und EN-Normen. Ge-
ringfügige Abweichungen bei Maßen und Gewich-
ten der Lieferungen, insbesondere fertigungsbe-
dingte Mehr- oder Mindergewichte, berechtigen 
den Besteller nicht zu Beanstandungen und Män-
gelansprüchen, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist. 

4.4. Liefertermine sind lediglich verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich mit dem Käufer vereinbart ist. Verein-
barte Liefertermine stehen zudem unter dem Vor-
behalt, der rechtzeitigen Klärung der technischen 
Einzelheiten, des rechtzeitigen Eingangs oder Er-
halts der vom Besteller zu liefernden Unterlagen 
und erforderlichen Genehmigungen und Freigaben 
sowie der Einhaltung der vereinbarten Zahlungs-
bedingungen und sonstigen Mitwirkungspflichten 
durch den Besteller. Unsere Lieferverpflichtungen 
stehen ferner unter dem Vorbehalt der ordnungs-
gemäßen und rechtzeitigen Belieferung durch un-
sere Zulieferer. 

4.5. Wir sind berechtigt, die Liefertermine nach billi-
gem Ermessen anzupassen, wenn die in Ziffer 4.4 
genannten Voraussetzungen nicht rechtzeitig gege-
ben sind. 

4.6. Die vereinbarten Liefertermine gelten im Falle der 
Versendung mit Meldung der Versandbereitschaft 
an den Besteller als eingehalten. Dies gilt auch, 
wenn die Lieferungen nicht rechtzeitig versandt 
werden können, es sei denn, wir haben dies zu ver-
treten. 

4.7. Verletzt der Besteller schuldhaft eine Mitwirkungs-
pflicht, sind wir unbeschadet sonstiger Ansprüche 
berechtigt, den hieraus entstandenen Schaden (z.B. 
Mehraufwendungen) ersetzt zu verlangen. 

5. Verzug 

5.1. Im Falle des Verzuges mit Lieferungen ist unsere 
Haftung der Höhe nach beschränkt wie folgt: Der 
Schadensersatzanspruch des Bestellers wegen Ver-
zuges ist für jede volle Verspätungswoche auf 0,5% 

des Netto-Preises der in Verzug befindlichen Liefe-
rung, insgesamt maximal 5% dieses Netto-Preises 
begrenzt. Diese Begrenzung gilt nicht bei einer Haf-
tung aufgrund Vorsatzes oder grober Fahrlässig-
keit. 

5.2. Wird der Versand der Lieferungen aus einem 
Grund, den der Besteller zu vertreten hat, um mehr 
als vier (4) Wochen nach Anzeige der Versandbe-
reitschaft verzögert, können wir dem Besteller für 
jeden angefangenen Monat der Verzögerung Lager-
geld in Höhe von 0,5% des Netto-Preises der zu la-
gernden Lieferungen berechnen (pauschalierter 
Schadensersatz). Dieser pauschalierte Schadenser-
satzanspruch ist auf insgesamt maximal 5% des 
Netto-Preises der zu lagernden Lieferungen be-
grenzt. Der Besteller bleibt zum Nachweis eines ge-
ringeren Schadens berechtigt. Ebenso bleiben wir 
berechtigt, einen über den pauschalierten Scha-
densersatzanspruch hinausgehenden, entstande-
nen Schaden geltend zu machen. 

5.3. Der Besteller kann wegen Verzögerung der Liefe-
rung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen nur vom Vertrag zurücktreten, soweit wir die 
Verzögerung zu vertreten haben oder dem Bestel-
ler das Festhalten am Vertrag aufgrund der Verzö-
gerung nicht zumutbar ist. Gesetzliche Kündi-
gungsrechte bleiben hiervon unberührt. 

5.4. Eine Änderung der Beweislast ist mit vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 

5.5. Der Besteller hat auf unser Verlangen innerhalb an-
gemessener Frist zu erklären, ob er wegen der Ver-
zögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt 
oder weiter auf Lieferung besteht. 

6. Gefahrübergang und Abnahme 

6.1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufäl-
ligen Verschlechterung der Lieferungen – Teilliefe-
rungen eingeschlossen – geht auf den Besteller 
über, wenn und soweit wir die Lieferungen am ver-
einbarten Lieferort zur Abholung bereitgestellt 
und den Besteller hiervon benachrichtigt haben, 
spätestens wenn und soweit wir die Lieferungen an 
die Transportperson übergeben haben. 

6.2. Bei werkvertraglichen Leistungen geht die Gefahr 
des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Ver-
schlechterung auf den Besteller über, sobald sich 
die Leistung in der Sachherrschaft des Bestellers 
befindet, spätestens jedoch mit der jeweiligen 
(Teil-)Abnahme. 

6.3. Sofern sich Lieferungen an den Besteller aus Grün-
den verzögern, die der Besteller zu vertreten hat, 
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Lieferungen in 
dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem sie 
ohne die vorgenannten Umstände auf den Besteller 
übergegangen wäre. Im Falle des Annahmeverzu-
ges durch den Besteller geht die Gefahr im Zeit-
punkt des Annahmeverzuges auf den Besteller 
über. 
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6.4. Ist eine Abnahme gesetzlich vorgeschrieben oder 
vereinbart, hat der Besteller die Abnahme inner-
halb von zwei (2) Wochen nach unserer Anzeige 
der Bereitschaft zur Abnahme vorzunehmen. Ge-
schieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt. 
Die Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die 
Lieferung in Gebrauch genommen wird. 

7. Eigentumsvorbehalt, Rechte an Ergebnissen 

7.1. Die Gegenstände der Lieferungen („Vorbehalts-
ware“) bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung 
sämtlicher uns gegen den Besteller aus der Ge-
schäftsverbindung zustehenden Ansprüche. 

7.2. Der Besteller ist verpflichtet, bei Maßnahmen, die 
zum Schutze unseres Eigentumsvorbehaltes erfor-
derlich sind, mitzuwirken; insbesondere ermäch-
tigt uns der Besteller mit Vertragsschluss, auf Kos-
ten des Bestellers eine etwaige erforderliche Ein-
tragung oder Vormerkung unseres Eigentumsvor-
behalts in öffentlichen Registern vorzunehmen und 
alle sonstigen nach dem anwendbaren Sachenrecht 
notwendigen Formalitäten zu erfüllen. 

7.3. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehalts-
ware durch den Besteller wird stets unentgeltlich 
für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB vor-
genommen. Der Besteller verwahrt die neue Sache 
für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns. Sie gilt als Vorbehaltsware. Bei Verarbei-
tung, Verbindung oder Vermischung der Vorbe-
haltsware mit anderen Gegenständen durch den 
Besteller steht uns das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vor-
behaltsware zum Rechnungswert der anderen ver-
wendeten Waren zu. Erlischt unser Vorbehaltsei-
gentum durch Verbindung oder Vermischung, so 
überträgt der Besteller uns bereits jetzt die ihm zu-
stehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand 
oder der neuen Sache im Umfang des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie un-
entgeltlich für uns auf. Unsere hiernach entstehen-
den (Mit-)Eigentumsrechte gelten als Vorbehalts-
ware. 

7.4. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware 
getrennt von anderen Sachen des Bestellers oder 
Dritter zu lagern sowie sie pfleglich zu behandeln 
und sie auf seine Kosten während der Dauer des Ei-
gentumsvorbehalts instand zu halten und zu unse-
ren Gunsten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser 
und sonstige Risiken zum Neuwert zu versichern. 
Notwendige Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
an der Vorbehaltsware führt der Besteller auf seine 
Kosten und eigene Gefahr aus. Der Besteller er-
mächtigt uns bereits jetzt, alle Entschädigungsan-
sprüche aus diesen Versicherungen geltend zu ma-
chen. 

7.5. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts 
ist dem Besteller eine Verpfändung oder Siche-
rungsübereignung untersagt. Eine Verfügung über 
die Vorbehaltsware ist nur im ordentlichen Ge-
schäftsgang des Bestellers gestattet. Der Besteller 

tritt uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forde-
rungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware entstehen. Zur Einziehung der 
Forderung wird der Besteller hiermit ermächtigt. 
Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller zu-
sammen mit anderen, nicht von uns verkauften 
Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forde-
rung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des 
Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußer-
ten Vorbehaltsware. Wird die Forderung aus der 
Weiterveräußerung durch den Besteller in ein Kon-
tokorrentverhältnis mit seinem Abnehmer einge-
stellt, tritt nach erfolgter Saldierung der Kontokor-
rent-Forderung an ihre Stelle der anerkannte 
Saldo, der in Höhe des Weiterveräußerungswertes 
der jeweils veräußerten Vorbehaltsware abgetre-
ten wird. Bei Veräußerung von Waren, an denen 
wir Miteigentumsanteile gemäß Ziffer 7.3 haben, 
gilt die Abtretung der Forderung in Höhe des ent-
sprechenden Weiterveräußerungswertes dieser 
Miteigentumsanteile. 

7.6. Wir sind berechtigt, die Ermächtigung zur Veräu-
ßerung der Vorbehaltsware und die Einziehungs-
ermächtigung zu widerrufen, falls der Besteller in 
Zahlungsverzug gerät oder außerhalb des gewöhn-
lichen Geschäftsverkehrs über die Vorbehaltsware 
verfügt oder falls nach dem Abschluss des Vertra-
ges eine erhebliche Verschlechterung der finanziel-
len Umstände des Bestellers erkennbar wird, die 
eine Forderung unsererseits gefährdet, insbeson-
dere im Falle einer Einstellung der Zahlungen 
durch den Besteller oder eines Antrages auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Bestellers. Bei einem Widerruf der Einzie-
hungsermächtigung sind wir berechtigt von dem 
Besteller zu verlangen, dass er unverzüglich Mittei-
lung über die übertragenen Forderungen macht 
und deren Schuldner nennt, jegliche zur Geltend-
machung der Forderungen erforderlichen Informa-
tionen bereitstellt, die entsprechenden Unterlagen 
herausgibt und die Schuldner über die Übertra-
gung informiert. 

7.7. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zur Erfül-
lung eines Werk- oder Dienstvertrags verwendet, 
so wird die Forderung des Bestellers aus dem 
Werk- oder Dienstvertrag im gleichen Umfang an 
uns abgetreten, wie es in Ziffern 7.3, 7.5 bestimmt 
ist. 

7.8. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen 
Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Bestel-
ler uns unverzüglich zu benachrichtigen. 

7.9. Soweit der Wert der uns zustehenden Sicherungs-
rechte die Höhe der gesicherten Ansprüche um 
mehr als 10% übersteigt, werden wir auf Wunsch 
des Bestellers einen entsprechenden Teil der Si-
cherungsrechte nach Wahl des Bestellers freige-
ben. 

7.10. Eine Übertragung oder Einräumung von Rechten 
im Zusammenhang mit den Lieferungen findet 
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nicht statt, soweit nicht ausdrücklich abweichend 
schriftlich vereinbart. Dies gilt insbesondere für et-
waige im Zusammenhang mit den Lieferungen ent-
stehende Arbeitsergebnisse, gewerbliche Schutz-
rechte, Anmeldungen von gewerblichen Schutz-
rechten, Erfindungen, Know-how, etwaige dem Ur-
heberrecht unterfallende Rechte, sowie für sämtli-
che von uns in körperlicher oder elektronischer 
Form zur Verfügung gestellten Berichte, Pläne, Ent-
würfe, Zeichnungen, Aufstellungen, Berechnungen 
oder sonstige Dokumente oder Daten. Soweit dem 
Besteller im Zusammenhang mit den Lieferungen 
Rechte eingeräumt werden, sind diese auf den kon-
kret vertraglich vereinbarten Zweck begrenzt. 

8. Sachmängel 

8.1. Im Vorfeld des Vertragsschlusses benannte Merk-
male der Ware gehören nur zu der vereinbarten 
Beschaffenheit, soweit sie auch in den Vertragser-
klärungen ausdrücklich genannt sind. 

8.2. Soweit die Ware der von den Parteien vereinbarten 
Beschaffenheit entspricht, ist die Ware vertragsge-
mäß und mangelfrei, selbst wenn sie nicht den ob-
jektiven Anforderungen entspricht. 

8.3. Wir gewähren keine Beschaffenheits- oder Halt-
barkeitsgarantie. 

8.4. Der Besteller ist zu einer sorgfältigen Untersu-
chung der Lieferungen unverzüglich nach der Ab-
lieferung verpflichtet, soweit dies nach ordnungs-
gemäßem Geschäftsgang tunlich ist, und hat Sach-
mängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu 
rügen, d. h. erkennbare Sachmängel sind unverzüg-
lich, spätestens aber fünf (5) Tage nach Abliefe-
rung, verdeckte Sachmängel sind unverzüglich, 
spätestens aber fünf (5) Tage nach Entdeckung 
schriftlich zu rügen. Andernfalls gilt die Ware als 
genehmigt. 

8.5. Im Fall eines Sachmangels ist uns zunächst Gele-
genheit zur Nacherfüllung innerhalb angemesse-
ner Frist zu gewähren. Die Nacherfüllung erfolgt 
nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder 
Neulieferung, soweit der Sachmangel bereits im 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. Bei der 
Neulieferung nehmen wir entweder die ursprüng-
lich gelieferte Ware auf unsere Kosten zurück oder 
der Besteller hat auf unsere Aufforderung die ur-
sprünglich gelieferte Ware auf unsere Kosten zu-
rückzusenden oder zu entsorgen, soweit nicht die 
Rücksendung und/oder Entsorgung für den Bestel-
ler mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbun-
den ist. Auch im Fall des Verkäuferregresses ist der 
Besteller abweichend von § 445a Abs. 2 BGB ver-
pflichtet, uns Gelegenheit zur Nacherfüllung inner-
halb der dem Besteller von seinem Käufer gesetz-
ten Frist zu ermöglichen. Eine Fristsetzung ist nur 
dann entbehrlich, wenn eine Fristsetzung nach 
§ 445a Abs. 2 BGB bereits im Verhältnis zwischen 
dem Kunden und seinem Käufer entbehrlich ist, so 
dass der Besteller uns keine Gelegenheit zur Nach-
erfüllung geben kann. 

8.6. Soweit nicht abweichend vereinbart, ist Nacherfül-
lungsort der ursprüngliche Lieferort. 

8.7. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Bestel-
ler – unbeschadet sonstiger Rechte – unter den ge-
setzlichen Voraussetzungen berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten oder die Vergütung zu min-
dern. 

8.8. Unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadens- 
oder Aufwendungsersatz richtet sich nach Zif-
fer 10. 

8.9. Der Besteller hat auf unser Verlangen innerhalb ei-
ner angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen 
eines Sachmangels vom Vertrag zurücktritt oder 
weiter auf Lieferung besteht. 

8.10. Mängelrechte bestehen nicht, wenn und soweit die 
Brauchbarkeit der betroffenen Lieferung nur uner-
heblich beeinträchtigt ist, bei nur unerheblichen 
Abweichungen der Lieferungen von der vereinbar-
ten Beschaffenheit, bei natürlicher Abnutzung und 
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge feh-
lerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßi-
ger Beanspruchung oder die aufgrund besonderer 
äußerer Einflüsse auf die Lieferung entstehen, mit 
denen wir nicht rechnen mussten. 

9. Verletzung von Schutzrechten Dritter 

9.1. Auf gewerblichen Schutzrechten, Urheberrechten 
oder anderem geistigen Eigentum beruhende 
Rechte oder Ansprüche Dritter begründen einen 
Rechtsmangel nur, soweit diese entsprechend den 
üblichen nationalen Maßgaben, einschließlich der 
Vorgaben zum EU-Patent, im Land unseres allge-
meinen Geschäftssitzes sowie am allgemeinen Ge-
schäftssitz des Bestellers bestehen („IP-Rechte“). 

9.2. Der Besteller muss uns schriftlich und unverzüg-
lich über sämtliche gegen den Käufer geltend ge-
machte Ansprüche informieren, welche die Verlet-
zung von IP-Rechten Dritter zum Inhalt haben. 

9.3. Ein Mangel aufgrund der Verletzung von IP-Rech-
ten Dritter besteht nicht, soweit (i) die Verletzung 
eines IP-Rechts auf Spezifikationen beruht, die vom 
Besteller vorgegeben wurden; (ii) die Verletzung 
eines IP-Rechts auf einer Nutzung der Lieferungen 
in einer für uns nicht vorhersehbaren Art und 
Weise beruht; oder (iii) die Verletzung eines IP-
Rechts darauf beruht, dass Lieferungen nachträg-
lich geändert oder in Verbindung mit Produkten 
oder sonstiger Weise genutzt wurden, für welche 
diese Lieferungen nicht bestimmt waren. 

9.4. Ziffern 8.5 bis 8.8 gelten für die Verletzung von IP-
Rechten und sonstigen Rechtsmängeln entspre-
chend. 

9.5. Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sons-
tigen Angaben des Bestellers und werden hier-
durch Schutzrechte Dritter verletzt, stellt der Be-
steller uns von sämtlichen diesbezüglichen An-
sprüchen frei. 
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10. Schadensersatz und Aufwendungsersatz 

10.1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des 
Bestellers („Schadensersatzansprüche“), gleich 
aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. 

10.2. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht im 
Fall von 

a) Aufwendungsersatzansprüchen nach den 
§§ 439 Abs. 2, Abs. 3 und 445a Abs. 1 BGB; 

b) Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit; 

c) einer Haftung aufgrund des Produkthaf-
tungsgesetzes; 

d) einer Haftung wegen schuldhafter Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit; 

e) der Übernahme einer Beschaffenheitsgaran-
tie; 

f) einer Haftung wegen schuldhafter Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. 
solcher Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Besteller regelmäßig ver-
traut und vertrauen darf. Bei Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten ist unsere Haf-
tung auf vorhersehbare Schäden, mit deren 
Entstehung typischerweise gerechnet wer-
den muss, beschränkt, soweit wir nicht we-
gen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Ge-
sundheit oder nach dem Produkthaftungs-
gesetz haften. 

10.3. Soweit unsere Haftung nach dieser Ziffer 10 be-
grenzt ist, gilt dies auch für die entsprechende per-
sönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Erfüllungs-
gehilfen, Organe und gesetzlichen Vertreter. 

10.4. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. 

10.5. Im Fall von Verzögerungsschäden gilt Ziffer 5 vor-
rangig gegenüber dieser Ziffer 10. 

11. Verjährung 

11.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte we-
gen eines Sach- oder Rechtsmangels (Schadenser-
satz statt oder neben der Leistung, Aufwendungs-
ersatzansprüche, Minderung, Rücktritt oder Nach-
erfüllung) beträgt ein (1) Jahr. 

Abweichend davon gilt die gesetzliche Verjäh-
rungsfrist 

a) in Bezug auf sämtliche Ansprüche und 
Rechte des Bestellers im Fall von § 438 
Abs. 1 Nr. 1 BGB (dingliche Rechte Dritter, 
die zur Herausgabe der Sache berechtigen), 
§§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 438 Nr. 2 (Bauwerke 
und -sachen), § 445b (Rückgriffsansprüche 

im Lieferantenregress), § 634a Abs. 1 Nr. 2 
BGB (Bauwerke) oder im Fall eines arglisti-
gen Verschweigens des Mangels durch uns 

sowie 

b) im Fall von Schadensersatzansprüchen: bei 
einer Verletzung des Körpers, des Lebens 
oder der Gesundheit, Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie grob fahrläs-
sig oder vorsätzlich begangenen Pflichtver-
letzungen. 

11.2. Die Ablaufhemmung nach § 445b Abs. 2 BGB endet 
spätestens fünf (5) Jahre nach dem Zeitpunkt, in 
dem wir die Ware dem Besteller abgeliefert haben. 

11.3. Nachbesserung oder Ersatzlieferung werden von 
uns grundsätzlich aus Kulanz und ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht ausgeführt. Ein Aner-
kenntnis mit der Folge eines Neubeginns der Ver-
jährungsfrist liegt nur vor, wenn wir es gegenüber 
dem Besteller ausdrücklich erklären. Mit Aus-
nahme eines ausdrücklich erklärten Anerkenntnis-
ses beginnt mit Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung keine neue Verjährung. Die gesetzlichen Best-
immungen über Hemmung, Neubeginn und Unter-
brechung bleiben unberührt. 

11.4. Für sonstige Ansprüche des Bestellers, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, die nicht auf Mängel des 
Vertragsgegenstandes zurückzuführen sind, wird 
die regelmäßige Verjährungsfrist auf zwei (2) Jahre 
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn verkürzt. 
Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche ent-
sprechend Ziffer 11.1 b). 

12. Höhere Gewalt 

12.1. Ist die Durchführung eines Vertrages durch höhere 
Gewalt („Höhere Gewalt“), d. h. von den Parteien 
des Vertrages nicht zu vertretende und im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses unter Anwendung zu-
mutbarer Sorgfalt nicht vorhersehbare Umstände 
beeinträchtigt, insbesondere wegen Teil- oder Ge-
neralmobilmachung, Krieg, Bürgerkrieg, kriegeri-
scher oder kriegsähnlicher Handlungen oder Zu-
stände, unmittelbarer Kriegsgefahr, staatlicher In-
terventionen oder Steuerungen im Rahmen der 
Kriegswirtschaft, währungs- und handelspoliti-
scher Maßnahmen oder sonstiger hoheitlicher 
Maßnahmen, behördlicher oder politischer Will-
kürakte, Aufruhr, Terrorismus, Naturkatastrophen, 
Unfällen, Arbeitskämpfen, Epidemien, Pandemien, 
wesentlicher Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Ma-
schinen- oder Walzenbruch, Rohstoff- oder Ener-
giemangel) von nicht nur kurzfristiger Dauer, Epi-
demien,) oder Behinderungen der Verkehrswege 
oder sonstiger ungewöhnlicher Verzögerungen des 
Transports jeweils von nicht nur kurzfristiger 
Dauer, so sind die vertraglichen Verpflichtungen 
der Parteien suspendiert und verlängern sich die 
zur Durchführung der Lieferungen vorgesehenen 
Fristen und Termine entsprechend, gleichgültig, ob 
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diese Umstände bei uns, einem Zulieferer oder Sub-
unternehmer auftreten.  

12.2. Das Ereignis Höhere Gewalt ist der anderen Partei 
unverzüglich anzuzeigen. Die Parteien werden in 
einem solchen Fall über eine angemessene Ver-
tragsanpassung (auch unter Berücksichtigung der 
kommerziellen Inhalte) verhandeln. Soweit eine 
solche Vertragsanpassung nicht erreicht werden 
kann, steht beiden Parteien das Recht zu, vom Ver-
trag zurückzutreten oder den Vertrag zu kündigen, 
frühestens jedoch drei (3) Monate nach der An-
zeige der Höheren Gewalt. Gesetzliche oder in die-
sen Bedingungen geregelte Rücktritts- und Kündi-
gungsrechte bleiben unberührt. 

13. Exportkontrolle 

13.1. Die Vertragserfüllung durch uns steht unter dem 
Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse 
aufgrund von nationalen oder internationalen Vor-
schriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine 
Embargos und/oder sonstige Sanktionen entge-
genstehen. 

13.2. Der Besteller hat bei Weitergabe der von uns gelie-
ferten Liefergegenstände oder der von uns er-
brachten sonstigen Leistungen an Dritte im In- und 
Ausland die jeweils anwendbaren Vorschriften des 
nationalen und internationalen (Re-) Exportkon-
trollrechts einzuhalten. In jedem Fall hat er dabei 
die (Re-) Exportkontrollvorschriften der Bundes-
republik Deutschland, der Europäischen Union, 
Großbritanniens, der Schweiz und der Vereinigten 
Staaten von Amerika zu beachten. 

13.3. Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderlich, 
wird der Besteller uns nach Aufforderung unver-
züglich alle Informationen über Endempfänger, 
Endverbleib und Verwendungszweck der von uns 
gelieferten Waren oder der von uns erbrachten 
sonstigen Leistungen sowie diesbezügliche Export-
kontrollbeschränkungen übermitteln. 

13.4. Der Besteller hat uns von allen Ansprüchen, die ge-
gen uns von Behörden oder sonstigen Dritten we-
gen der Nichtbeachtung vorstehender export-kon-
trollrechtlicher Verpflichtungen durch den Bestel-
ler geltend gemacht werden, freizustellen, es sei 
denn, der Besteller hat diese nicht zu vertreten. 
Eine Umkehr der Beweislast ist hiermit nicht ver-
bunden. 

14. Vertraulichkeit 

14.1. Der Besteller ist verpflichtet, sämtliche Informatio-
nen, insbesondere Know-how und Betriebsge-
heimnisse, die er von uns erlangt und die als ver-
traulich gekennzeichnet sind oder bei denen sich 
aus den Umständen ergibt, dass sie vertraulich sind 
(„Vertrauliche Informationen“), unabhängig da-
von, ob sie in schriftlicher, elektronischer, verkör-
perter oder mündlicher Form mitgeteilt worden 
sind, gegenüber Dritten vertraulich zu behandeln. 
Der Besteller ist insbesondere nicht befugt, die Ver-
traulichen Informationen Dritten gegenüber ohne 

unsere vorherige Zustimmung offen zu legen oder 
zugänglich zu machen. Die Vertraulichen Informa-
tionen sind nur für die Zwecke des Vertrages zu 
nutzen. Der Besteller verpflichtet sich zudem, Pro-
dukte von uns, die nicht öffentlich verfügbar ge-
macht wurden, weder zu untersuchen noch zu ana-
lysieren, zu zerlegen, zu dekompilieren oder durch 
andere Methoden des Reverse Engineerings deren 
Zusammensetzung zu ermitteln. § 69e UrhG bleibt 
hiervon unberührt. Dieses Verbot des Reverse En-
gineerings gilt unabhängig davon, ob der Besteller 
dabei Vertrauliche Informationen verwendet. 
Seine Mitarbeiter und sonstige Personen, die im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Vertra-
ges Zugang zu den Vertraulichen Informationen er-
halten, wird der Besteller entsprechend zur Ge-
heimhaltung verpflichten. 

14.2. Von der Verpflichtung in Ziffer 14.1 ausgenommen 
sind Informationen, soweit sie (a) dem Besteller im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses nachweislich be-
reits bekannt waren oder danach von dritter Seite 
bekannt werden, ohne dass dadurch eine Vertrau-
lichkeitsvereinbarung, gesetzliche Vorschriften 
oder behördliche Anordnungen verletzt werden, 
(b) im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits all-
gemein bekannt sind oder später allgemein be-
kannt werden, soweit dies nicht auf einer Verlet-
zung dieses Vertrages beruht, (c) vom Besteller 
ohne Zugriff auf unsere Vertraulichen Informatio-
nen selbstständig entwickelt wurden, oder (d) sie 
aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf 
Anordnung eines Gerichtes oder einer Behörde of-
fengelegt werden müssen. 

14.3. Diese Verpflichtungen dieser Ziffer 14 bleiben auch 
über das Ende des Vertrages und der Geschäftsbe-
ziehung hinaus bestehen, unabhängig davon, auf 
welche Weise der Vertrag oder die Geschäftsbezie-
hung beendigt wird. 

15. Allgemeine Bestimmungen 

15.1. Soweit nach diesen Bedingungen auf ein Schriftfor-
merfordernis abgestellt wird, genügt insoweit die 
Wahrung der Textform i.S.d. § 126b BGB (dauer-
hafter Datenträger wie Telefax, E-Mail, Brief). 

15.2. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmun-
gen des Vertrages bleiben die übrigen Bestimmun-
gen wirksam. 

16. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

16.1. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechts-
streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem 
Vertragsverhältnis ist Birkenfeld, Deutschland. Wir 
sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen 
Gerichtsstand des Bestellers oder einem sonstigen 
zuständigen Gericht zu erheben. 

16.2. Diese Bedingungen sowie das Vertragsverhältnis 
zwischen uns und dem Besteller unterliegen dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
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schluss des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen über den Internationalen Warenkauf (UN-
Kaufrecht/CISG). 

 

 


